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1. PROBLEMSTELLUNG’

Spätestens seit dem ersten Ölpreisschock in den Jahren 1973/74 ist der Energiesektor 
häufiger Mittelpunkt ökonomischer und politischer Diskussionen. Während dabei zu­
nächst die beiden Zielvorstellungen Versorgungssicherheit und Preiswürdigkeit im Vor­
dergrund standen, gewann später der Aspekt einer umweltverträglichen Energieversor­
gung an Bedeutung. Die politischen Meinungen über eine geeignete Politik haben sich 
jedoch mit diesem Wandel der Zielvorstellungen nicht angenähert, sondern stehen sich 
bis heute konträr gegenüber.

Besondere Aufmerksamkeit findet naturgemäß die leitungsgebundene Energieversor­
gung, da hier die staatlichen Einflußmöglichkeiten durch ein breites Bündel bereits exi­
stierender Instrumente am bedeutendsten sind. Innerhalb dieses Sektors, zu dem die 
Elektrizitäts-, Gas- und Fernwärmeversorgung zählen, standen insbesondere die beiden 
erstgenannten Bereiche im Mittelpunkt der 4. sowie der 5. GWB-Novelle, die in den 
Jahren 1980 bzw. 1990 in Kraft traten. Eine eventuell noch drastischere Veränderung der 
energiewirtschaftlichen Versorgungsstruktur ist durch die Realisierung von Ordnungs­
modellen zu erwarten, die im Rahmen des Europäischen Binnenmarktes diskutiert wer­
den. Während die Auswirkungen der GWB-Novellierungen noch in diesem Jahrzehnt 
sichtbar werden, ist dies für die europäische Vorgaben dagegen nur in bescheidenem 
Ausmaß zu erwarten.

Wirtschaftspolitische Weichenstellungen in der Energiepolitik werden jedoch nicht nur 
von den nationalen und supranationalen Gesetzgebungsinstanzen, sondern in sehr hohem 
Ausmaß auch von den Kommunen geprägt. Dies gilt zumindest für die Bundesrepublik 
Deutschland. Der ordnungspolitische Handlungsspielraum der Kommunen wird dabei 
von den Gemeindeordnungen der jeweiligen Bundesländer festgelegt, die eine Fortent­
wicklung der "Deutschen Gemeindeordnung" von 1935 darstellen. Viele Gemeinden 
haben nicht gezögert, diese Handlungsmöglichkeiten insbesondere durch die Gründung 
von eigenen Versorgungsunternehmen auszunützen. Die Kommunalisierung der Energie­
versorgung steht jetzt wieder im Mittelpunkt vieler Diskussionen, wobei nicht nur eine 
verstärkte Gründungsaktivität als solche, sondern darüber hinaus eine Dezentralisierung 
der Kraftwerksstruktur gemeint ist.

*
Ich danke den Kollegen am Institut, insbesondere Hans-Helmut Bünning und Peter Welzel, für 
hilfreiche Anregungen.
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Ziel dieser Studie ist zum einen die Darstellung und ökonomische Interpretation der 
genannten Reformen vor dem Hintergrund des existierenden Interventionssystems und 
der derzeitigen Marktstruktur im Energiesektor (Kapitel 2. und Kapitel 3.). Zum anderen 
wird die Fragestellung untersucht, inwiefern sich die Möglichkeiten der Kommunen zur 
Errichtung eigener Stromerzeugungskapazitäten durch die veränderten Rahmenbedin­
gungen verbessert haben und welche ökonomischen Konsequenzen aus einem solchen 
Vorgehen zu erwarten sind (Kapitel 4.). Eine Zusammenfassung der Ergebnisse und eine 
Bewertung findet sich im abschließenden Kapitel 5.

2. WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DER STROM-
UND GASWIRTSCHAFT

Die gesamte Elektrizitätswirtschaft der Bundesrepublik Deutschland umfaßt

• die öffentliche Stromversorgung, also solche Energieversorgungsunternehmen 
(EVU), die Dritte mit Elektrizität versorgen;

• die industrielle Kraftwirtschaft, also Industriebetriebe, deren Stromerzeugung über­
wiegend oder gänzlich dem Eigenverbrauch dient;

• die Eigenerzeugung der Deutschen Bundesbahn.

Tabelle 1: Struktur der Stromerzeugung nach Kraftwerksbetreibern; 1950- 
1990.

1950 1960 1970 1980 1990

Öffentliche Kraftwerke 60.3% 60.5% 67.0% 80.9% 85.6%

Industriekraftwerke 38.7% 38.2% 31.1% 17.4% 13.1%
Bundesbahn 1.0% 1.3% 1.9% 1.7% 1.3%

nachrichtlich: Gesamt­
erzeugung (Mrd. kWh) 44.5 116.4 242.6 368.8 449.5

Quelle: Vereinigung Industrielle Kraftwirtschaft 1991.

Aus Tabelle 1 wird die dominierende Stellung der öffentlichen Stromversorger ersicht­
lich, die sich im Laufe der vergangenen 40 Jahre noch verstärkt hat. Die Industrie hat 
demgegenüber den Selbstversorgungsgrad mit elektrischer Energie nahezu stetig redu­
ziert. Die Eigenerzeugung der Deutschen Bundesbahn nimmt einen quantitativ nur gerin­
gen Stellenwert ein.
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Zwischen den öffentlichen Energieversorgungsunternehmen existieren jedoch wiederum 
bedeutende Unterschiede, so daß eine weitergehende Strukturierung angebracht ist. Ins­
besondere muß dabei berücksichtigt werden, daß die Versorgung mit Strom nicht als ein 
einziges Produktionsgut betrachtet werden kann, sondern daß die drei Leistungsbereiche 
Stromerzeugung, überregionale und regionale Stromübertragung, sowie lokale Strom­
verteilung unterschieden werden. Die Stromversorgung besteht somit aus drei vertikal 
aufeinanderfolgenden Arbeitsgebieten, die nicht notwendigerweise in einem integrierten 
Unternehmen erfolgen müssen.

Die Unternehmen werden dann entsprechend ihren jeweiligen Aktivitäten in den genann­
ten Produktionsbereichen eingeordnet. In der Bundesrepublik unterscheidet man im 
wesentlichen zwischen folgenden Unternehmenstypen (Gröner 1984, S. 92 f):

• Verbunduntemehmen, die als vertikal integrierte EVU nicht nur in der Elektrizitäts­
erzeugung, sondern insbesondere auch in der überregionalen Stromverteilung sowie 
dem internationalen Stromhandel tätig sind. Sie beliefern neben industriellen Großab­
nehmern auch regionale und lokale Weiterverteiler von Strom. In manchen Gebieten 
nehmen die Verbundgesellschaften selbst die regionale Weiterverteilung bzw. die 
lokale Endverteilung vor.

Diese Gruppe besteht aus den acht westdeutschen Unternehmen Preußenelektra, 
HEW, Bewag, RWE, VEW, Badenwerk, EVS und Bayernwerk. Mit der deutschen 
Wiedervereinigung wurde auf dem Gebiet der neuen Bundesländer als neuntes Ver­
bundunternehmen die Vereinigte Energiewerke AG (VEAG) gegründet, deren Anteile 
zum größten Teil von den drei Unternehmen Preußenelektra, RWE und Bayernwerk 
übernommen wurden.

• Regionalunternehmen, die in der Regel über keine oder nur geringe Stromerzeu­
gungskapazitäten verfugen, sondern insbesondere in der regionalen bzw. lokalen 
Weiterverteilung tätig sind. Diese Unternehmen besitzen ein Mittel- sowie Niedrig­
spannungsnetz. Die Elektrizität wird größtenteils von den Verbunduntemehmen 
bezogen; zu den Abnehmern gehören Lokalunternehmen sowie Endverbraucher in 
ländlichen Gebieten.

• Lokaluntemehmen, die schwerpunktmäßig die Endverteilung von Strom tätigen. Die 
Unternehmen dieser Gruppe sind in stark unterschiedlichem Ausmaß vertikal in die 
Stromerzeugung integriert.
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Tabelle 2: Stromerzeugung und Stromabgabe nach den Eigentumsverhält­
nissen der EVU im Jahr 1991

Unternehmen der 
öffentlichen 

Hand

Gemischtwirt­
schaftliche 

Unternehmen

Private 
Unternehmen

Anzahl 433 141 108

davon:
- mit Abgabe an Verbraucher 421 108 101
- mit Erzeugungskapazitäten 269 105 78

Anteil an der nutzbaren
Stromabgabe (Verbraucher) 29.8% 64.3% 5.9%

Anteil an der Brutto-
Engpaßleistung 12.9% 70.8% 16.3%

Anteil an der Brutto-
Erzeugung 10.9% 74.6% 14.5%

Quelle: Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke 1992 
[16 Bundesländer],

Unterscheidet man die Unternehmen nach ihren Besitzverhältnissen, so ist ein bedeuten­
der Anteil öffentlicher und gemischtwirtschaftlicher Unternehmen festzustellen. So sind 
insbesondere die Lokalunternehmen nahezu ausschließlich kommunale Stadtwerke, 
während sich die Verbundunternehmen mit Ausnahme von Preußenelektra (seit Privati­
sierung der Muttergesellschaft Veba rein privat) in gemischtwirtschaftlichem Besitz 
befinden. Die Kapitalbeteiligung der öffentlichen Hand ist im Fall von Verbundunterneh­
men teilweise geringer als der Stimmrechtsanteil, da in einigen Fällen die entsprechenden 
Aktienanteile mit einem Mehrfachstimmrecht ausgestattet sind.1 In Tabelle 2 ist die Be­
deutung der EVU, gegliedert nach ihrer Kapitalbeteiligung, für die Elektrizitätserzeu­
gung und -Verteilung dargestellt.

Auf den Gasmärkten unterscheidet man die drei Leistungsbereiche (Gröner/Smeets 1988, 
S. 151)

• Inländische Erzeugung und Import (Gasaufkommen),

• Transport (Fernwirtschaft),

• Endverteilung (Ortsgaswirtschaft).

So besitzen im Fall von RWE kommunale Aktionäre nur rund 30% der Aktien, verfugen jedoch 
Über einen Stimmrechtsanteil von über 60%. Ähnliche Konstruktionen existieren bei HEW  und 
VEW.
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Es wird somit eine der Elektrizitätswirtschaft ähnliche Versorgungsstruktur sichtbar. Es 
existiert eine starke vertikale Integration der Geschäftsfelder "Gasaufkommen" und 
"Ferngaswirtschaft”, was teilweise durch die hohe Erdgasimportquote von ca. 75% 
bedingt ist. Der größte inländische Gasproduzent - die BEB - ist rein privat, wobei die 
Muttergesellschaften Shell und Esso über mehrere Beteiligungen auch im Gastransport 
tätig sind. Der weitaus größte Gasimporteur und -transporteur ist jedoch die Ruhrgas, 
auf die im Jahr 1985 über die Hälfte des gesamten Erdgasaufkommens entfiel. Dieses 
Unternehmen hat ferner einen dominierenden Einfluß auf die auf dem Gebiet der neuen 
Bundesländer gegründeten Verbundnetz Gas (VNG). Eigentümer der Ruhrgas sind neben 
der BEB (25%) insbesondere BP (25%) sowie Ruhrkohle (ca. 18%X also private Unter­
nehmen. Durch den aktuellen Neueintritt von Wintershall (100%-ige Ä45F-Tochter) in 
die Bereiche Gasimport sowie Fernwirtschaft wird die bislang überragende Position von 
Ruhrgas eingeschränkt.

Im Unterschied zur Verbundebene der Stromerzeugung ist die öffentliche Hand in den 
Tätigkeitsgebieten "Gasaufkommen" sowie "Ferngaswirtschaft” somit nur zurückhaltend 
unternehmerisch aktiv geworden. Auf dieser Ebene existiert ferner ein nur begrenzter 
Querverbund zwischen der Elektrizitäts- und der Gaswirtschaft. Die bedeutendste Aus- - 
nähme ist die genannte Minderheitsbeteiligung der Ruhrkohle an Ruhrgas, da sich das 
erstgenannte Unternehmen zu ca. 70% im Eigentum der Verbundunternehmen Veba und 
VEW befindet. Die Ortsgaswirtschaft ist dagegen zumindest in den größeren Gemeinden 
in rein kommunalem Besitz.

Als "kommunale Energieversorger" werden im folgenden diejenigen lokalen Versor­
gungsunternehmen bezeichnet, die der jeweiligen Gemeinde bzw. einem Gemeindever­
band gehören. Dies dürfte im Elektrizitätsbereich weitgehend mit den Unternehmen der 
Öffentlichen Hand übereinstimmen. Sie repräsentieren dort rund zwei Drittel aller EVU, 
ein Drittel der Stromabgabe an Letztverbraucher, sowie über zehn Prozent der Kraft­
werkskapazität. Typischerweise sind diese kommunalen Energieversorger jedoch nicht 
nur in der Elektrizitätsversorgung tätig, sondern betätigen sich gleichzeitig als 
Ortsgasunternehmen sowie in der Erzeugung und Verteilung von Fernwärme (Querver­
bund).2

Der Querverbund geht über die genannten Aktivitäten im Energiebereich häufig noch hinaus. 
Insbesondere die in der Rechtsform von Eigenbetrieben geführten Stadtwerke betätigen sich 
zusätzlich auf den Geschäftsfeldern Wasserversorgung sowie Personennahverkehr.

2
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3. RECHTLICHER ORDNUNGSRAHMEN

Das auf den Elektrizitäts- und Gasversorgungsmärkten existierende Ordnungssystem ist 
Konsequenz der Annahme, daß uneingeschränkter Wettbewerb zu Fehlentwicklungen 
fuhren würde. Hauptgrund für das unterstellte Marktversagen ist die Vermutung eines 
natürlichen Monopols aufgrund der Leitungsgebundenheit dieser Energieträger. Die 
Vermeidung von irreversiblen Mehrfachinvestitionen und damit die Erreichung einer 
möglichst preisgünstigen Versorgung ist das Oberziel der wettbewerbspolitischen Frei­
stellung im GWB (Gröner 1984, S. 98 f ; Immenga/Mestmäcker 1992, S. 2442 ff).

Zu berücksichtigen bleibt jedoch, daß die für die Existenz eines natürlichen Monopols 
notwendigen Kriterien “Subadditivität der Kosten" sowie "Irreversibilität der Investitio­
nen" nicht auf allen Leistungsbereichen, sondern lediglich beim Ferntransport sowie der 
lokalen Endverteilung vermutet werden. Auf der Erzeugungsebene kann die Annahme 
eines natürlichen Monopols dagegen abgelehnt werden (Kruse 1985, S. 39).

Als zusätzliches Marktversagenselement wird aufgeführt, daß wegen der Nicht- bzw. 
eingeschränkten Speicherfähigkeit von Elektrizität und Gas ein ausreichender Kapital- 
Stock vorhanden sein muß, um auch die Spitzenlastnachfrage zu decken. Gleichzeitig ist 
die Ausreifungszeit der entsprechenden Investitionen überdurchschnittlich hoch. Im 
ENWG werden diese Besonderheiten berücksichtigt, indem neben dem Ziel einer preis­
würdigen Energieversorgung explizit auch ein hohes Maß an Versorgungssicherheit an­
gestrebt wird (Obernolte/Danner 1990, S. I 13a f).

3.1. B ISHERIGES ORDNUNGSSYSTEM

Als Folge der genannten Besonderheiten ist die in wettbewerblich organisierten Branchen 
übliche Gewerbe- und Vertragsfreiheit auf dem Markt für Elektrizität und Gas stark ein­
geschränkt. So unterliegen insbesondere Markteintritt, Investitions- und Deinvestitions- 
verhalten sowie das Preisverhalten direkter staatlicher Kontrolle. Darüber hinaus können 
Kommunen und Versorgungsunternehmen durch privatrechtliche Verträge zusätzliche 
Marktzutrittsbeschränkungen errichten. Unmittelbar betroffen von diesen Regelungen 
sind alle öffentlichen Energieversorgungsunternehmen, also nur solche Unternehmen 
bzw. Betriebe, die andere mit Strom (oder Gas) versorgen. Industrielle Eigenerzeuger 
von Elektrizität unterliegen dagegen nur einer reduzierten Aufsicht, die sich weitgehend 
auf eine Meldepflicht ihrer Investitionen beschränkt.
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Die hoheitlichen Befugnisse des Staates bezüglich Markteintritt sowie Investitionen bzw. 
Stillegungen beruhen auf dem Energiewirtschaftsgesetz (ENWG) von 1935, das vom 
Gesetzgeber der Bundesrepublik übernommen wurde. Hauptziel dieser Fachaufsicht ist 
eine möglichst sichere und gleichzeitig preiswürdige Versorgung mit Energie, wobei 
"sicher” nicht als Norm des Umweltschutzes, sondern als ein ausreichendes und unter­
brechungsfreies Angebot zu interpretieren ist (Gröner 1984, S. 99). Die Kompetenz zur 
energierechtlichen Gesetzgebung, und damit auch für das ENWG, liegt beim Bund, 
während die praktische Umsetzung ausschließlich den jeweiligen Bundesländern obliegt. 
Lediglich die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Ausübung des Gesetzes werden 
von der Bundesregierung - mit Zustimmung des Bundesrates - erlassen (Evers 1983, 
S. 55 ff).

Von besonderer Bedeutung für die kommunalen Eigenerzeuger von Strom war hier der 
sogenannte "300-Megawatt-Erlaß", der 1964 vom Bundeswirtschaftsminister mit Zu­
stimmung der Länderwirtschaftsminister beschlossen wurde. Dieser Durchfuhrungs- 
grundsatz zur Investitionskontrolle vermutet Skalenerträge im Bereich der Stromerzeu­
gung, so daß deshalb bei der Errichtung kleinerer Einheiten (unter 300 MW) strengere 
Überprüfungsmaßstäbe durch die Fachaufsicht vorgesehen waren. Die Kraftwerke von 
kommunalen Stromversorgern erreichen diese Grenze jedoch häufig nicht, so daß die 
Zulassung im Vergleich zu Großanlagen erschwert war. Um die Vorteile der Kraft- 
Wärme-Kopplung, also einer Stückkostendegression aufgrund von Verbundvorteilen, 
nicht zu behindern, wurde dieser Erlaß inzwischen aufgehoben (Obemolte/Danner 1990, 
S. I 117f ).

Als weiteres "klassisches” Regulierungsinstrument existiert eine staatliche Preislenkung, 
so daß auch das Preissetzungsverhalten der EVU staatlicher Kontrolle unterliegt. Die 
Durchführung der Preisaufsicht auf Basis der Bundestarifordhung Elektrizität obliegt 
wiederum den Länderbehörden. Seit Mai 1982 unterliegen nicht mehr alle Abgabepreise 
der Genehmigungspflicht, sondern nurmehr diejenigen von Tanfabnehmern . Damit ist 
die Preisaufsicht vor allem fur kommunale, teilweise auch regionale EVU von Bedeu­
tung, während die Verbundunternehmen größtenteils Sonderabnehmer beliefern und 
damit freie Preisverhandlungen fuhren.4 Inhaltliche Grundlage der Preiskontrolle ist ins-

Tarifabnehmer sind insbesondere private Haushalte sowie gewerbliche und landwirtschaftliche 
Kleinverbraucher von Elektrizität.

Eine Ausnahme sind die Verbundunternehmen /ZEIT und Bewag, die im jeweiligen Stadtgebiet 
auch die Endverteilung tätigen.
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besondere die individuelle Kostensituation des jeweiligen EVU, wobei ein "kostennaher" 
Preis angestrebt wird (Gröner/Smeets 1988, S. 133 ff).

Abb. 1: Relative Durchschnittserlöse der EVU beim Stromverkauf an
Sonderabnehmer im Verhältnis zur Abgabe an Tarif­
abnehmer

Quelle: Vereinigung Industrielle Kraftwirtschaft 1991;
Internationale Energie Agentur 1992.

In Abbildung 1 ist die entsprechende Entwicklung der westdeutschen Strompreisstruktur 
über die vergangenen 40 Jahre dargestellt. Demnach hatten Sonderabnehmer eine nahezu 
stetige Verschlechterung ihrer relativen Bezugspreise zu verzeichnen, die auch durch die 
Preisfreigabe bisher nicht rückgängig gemacht werden konnte. Im Nachbarland 
Frankreich existiert dagegen eine deutlich differenziertere Preisstruktur, die 
Industriebetrieben einen wesentlich stärkeren Preisvorteil gegenüber den privaten 
Haushalten einräumt.5

In absoluten Werten ist der Preis für Haushaltsstrom in Deutschland und Frankreich gegen­
wärtig etwa identisch, während das deutsche Industrieunternehmen einen ca. 50% höheren 
Strompreis zu bezahlen bat.

Im Gasbereich sind die Preise sowohl für Sonder- als auch für Tarifabnehmer seit 1959 
frei. Die Versorgungsunternehmen sind jedoch entsprechend den Vorgaben der Bun-

5



- 9 -

destarifordnung Gas verpflichtet, zumindest einen Kleinverbrauchstarif sowie einen 
Grundpreistarif anzubieten (Obemolte/Danner 1990, S. HI 161 f).

Durch den weitgehenden Ausschluß des Bundes aus der Fach- und der Preisaufsicht 
besitzen die Länderbehörden eine dominierende Stellung unter den direkt regulierenden 
Instanzen. Eine gewisse Konkurrenz zur Tarifkontrolle durch die Preisaufsicht existiert 
noch in Form des Bundeskartellamtes, das die ihm übertragene Mißbrauchsaufsicht ins­
besondere als Aufsicht über die Preisgestaltung ausübt. Im Gegensatz zur Fach- und 
Preisaufsicht, die in.der Regel nur auf Antrag der EVU in Tätigkeit tritt6 , ist die Miß­

brauchsaufsicht eine permanente Aufgabe des Kartellamtes. Orientierungspunkt der 
Kartellbehörde für die mißbräuchliche Ausnutzung einer marktmächtigen Stellung ist ein 
Preisvergleich zwischen verschiedenen Unternehmen, der strukturelle Unterschiede zwi­
schen diesen Unternehmen berücksichtigt. Die Kompetenzenabgrenzung von wettbe­
werblich orientiertem Kartellrecht und lenkungswirtschaftlichem Preisrecht ist jedoch 
nicht eindeutig, wobei sich bezüglich der Aufsicht über die Tarifpreise eine Dominanz der 
Preisbehörde herausgebildet hat (Gröner 1984, S. 133 f ;  Immenga/Mestmäcker 1992, 
S. 2404 f. bzw. S. 2423 ff.).

Neben dieser direkten staatlichen Aufsicht wird den EVU gestattet, bestimmte privat­
rechtliche Verträge abzuschließen, die ansonsten durch das Kartellrecht verboten 
werden. Besonders herauszustellen sind hierbei die Möglichkeiten, durch Demarkations- 
und Konzessionsverträge die Versorgungsgebiete bzw. -aufgaben gegenseitig abzugren­
zen und Neueintreter auszuschließen. Grundlage zum Abschluß dieser Verträge ist § 103 
Abs. 1 Nr. 1 GWB (Demarkationsverträge) bzw. Nr. 2 (Konzessionsverträge).

Bei den Demarkationsverträgen unterscheidet man insbesondere zwischen horizontalen 
und vertikalen Demarkationen (Schulz 1979, S. 53 ff.). In horizontalen Demarkations­
verträgen verpflichten sich jeweils zwei benachbarte EVU, die öffentliche Versorgung im 
Gebiet des anderen zu unterlassen. Vertikale Demarkationsverträge haben dagegen die 
gegenseitige Aufteilung von Leistungsbereichen zum Inhalt:.Da^ Lieferunternehmen von 
Energie verpflichtet sich, die Versorgung im Gebiet des lokalen Endverteilers zu unter­
lassen, wobei jedoch bestimmte Sonderabnehmer ausgenommen werden können

Unter bestimmten Umständen (Nichterfüllung der Versorgungspflicht durch ein EVU; Ver­
sorgungskrisen bspw. wegen Krieg, Sabotage, Naturkatastrophen, Gefährdung der Erdöl- 
/Erdgasimports) kann die energierechtliche Fachaufsicht auch von sich aus Verordnungen 
erlassen (Evers 1983, S. 114 ff.).
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(Grenzmengenabkommen). Demarkationsverträge sind somit Kartellabsprachen mit 
Gebietsschutzfunktion, die jedoch keinerlei Bedeutung für Dritte haben.

Größte Bedeutung für die derzeitige Struktur der Versorgungswirtschaft, und hierbei 
insbesondere für die lokalen Energieversorgungsunternehmen, hat das kommunale 
Wegerecht. Grundlage hierfür ist die Notwendigkeit, bei der unterirdischen bzw. ober­
irdischen Verlegung von Leitungen häufig in Längsrichtung öffentlicher Straßen arbeiten 
zu müssen. Im Gegensatz zur überörtlichen Stromverteilung, bei der private Grundstücke 

*7
oder Verkehrsräume der Gebietskörperschaften nur überquert werden , erfordert die 
lokale Endverteilung eine Inanspruchnahme des gesamten Straßennetzes. Eine solch 
weitgehende Nutzung von Grundstücken muß jedoch durch die Eigentümer, also von 
den Gemeinden, genehmigt werden (Evers 1983, S. 175 ff).

Die Gemeinde hat aufgrund ihrer Wegehoheit die Möglichkeit, durch ein eigenes EVU 
die Versorgung durchführen zu lassen und das Recht zur Leitungsverlegung nicht an ein 
externes Unternehmen zu vergeben (A-Gemeinden). Sie kann alternativ auch einen 
Konzessionsvertrag abschließen, der ein externes EVU zur Versorgung verpflichtet, der 
jedoch gleichzeitig diesem Versorgungsunternehmen das ausschließliche Versorgungs­
recht garantiert (B-Gemeinden). Konzessionsverträge besitzen somit - im Gegensatz zu 
Demarkationsverträgen - bindende Wirkung gegenüber Dritten. Sowohl A-Kommunen 
als auch B-Kommunen haben die Möglichkeit, eine vom Umsatz des Versorgungsunter­
nehmens abhängige Konzessionsabgabe festzulegen (Deregulierungskommission 1991, 
S. 50 f).

Ferner können die Gemeinden Energiekonzepte verabschieden, in denen die ausschließ­
liche Verwendung von Gas oder Fernwärme zur Wohnraumbeheizung verbindlich fest­
gelegt bzw. die Nutzung von Heizöl verboten wird (Evers 1983, S. 93 ff). Da solche 
Energiekonzepte vorwiegend in größeren Städten verabschiedet werden, dort aber 
gleichzeitig typischerweise auch ein Stadtwerk existiert, ergibt sich ein nahezu vollstän­
diger Schutz dieser kommunalen Unternehmen vor Substitutionskonkurrenz. .

Insbesondere Privateigentümer unterliegen hierbei aufgrund von Enteignungsrechten des Strom­
transporteurs einer weitgehenden Duldungspflicht (Gröner 1975, S. 260).

7
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3.2. NEUGESTALTUNG DES WETTBEWERBSRECHTS

Sowohl die 4. GWB-Novelle im Jahr 1980 als auch die 5. GWB-Novelle von 1990 waren 
für die Energieversorgung von erheblicher Bedeutung. In beiden Fällen wurde die grund­
sätzliche Genehmigung, wettbewerbsbeschränkende Verträge abschließen zu können, 
nicht aufgehoben. Jedoch wurden zusätzliche Restriktionen eingefuhrt, die als Konse­
quenz zu einem intensiviertem Wettbewerb fuhren sollen.

Ansatzpunkt der 4. GWB-Novelle ist die Überlegung, daß die Ausreifungsdauer von 
Investitionen zwar überdurchschnittlich hoch, jedoch nicht zeitlich unbefristet ist. Aus 
diesem Grund hat der Gesetzgeber die Laufzeit von Konzessions- und Demarkationsver­
träge durch den neuen § 103 a GWB auf zwanzig Jahre beschränkt, was in deutlichem 
Kontrast zu den bis dahin üblichen Vertragslaufzeiten von 25-100 Jahren steht (Evers 
1983, S. 177). Altverträge laufen zum Jahresbeginn 1995 aus, sofern als Mindestver­
tragsdauer zwanzig Jahre vereinbart und bis dahin auch abgelaufen sind. Mit dem 1. 
Januar 1995 dürften somit eine große Anzahl von Demarkations- und Konzessionsver­
trägen außer Kraft treten.

Die zweite Änderung dieser Novelle betraf die Konkretisierung von Mißbrauchstat­
beständen in § 103 Abs. 5 bis 7 GWB. Hervorzuheben sind insbesondere die Verpflich­
tung, Überschußstrom von industriellen Eigenerzeugern im eigenen Versorgungsgebiet 
zu angemessenen Bedingungen aufzukaufen, sowie die Vorschrift, anderen Unternehmen 
das Leitungsnetz unter bestimmten Umständen zu vermieten (Durchleitung). Diese ande­
ren Unternehmen können dabei sowohl EVU, als auch Nicht-Energieversorger - z. B. 
industrielle Sonderabnehmer - sein. Da eine pauschale Durchleitungsverpflichtung das 
Prinzip geschlossener Versorgungsgebiete ad absurdum fuhren könnte, wurden starke 
Restriktionen hinzugefugt, die sich jedoch schließlich als unüberwindbare Hürde erwie­
sen (Harms 1989, S. 224).

Die 5. GWB-Novelle hatte dann keine weiteren grundsätzlichen Veränderungen, sondern 
hauptsächlich die Beseitigung von Schwachstellen der 4. Novelle zum Inhalt. Insbeson­
dere werden fortan solche Demarkationsverträge für unwirksam erklärt, die aufgrund 
einer anderer Fristigkeit ein Versorgungsangebot z. B. des benachbarten Regionalunter­
nehmens an diejenige Gemeinde verhindern, deren Konzessionsvertrag ausläuft 
("Fristensynchronisierung’’). Zudem wurde die Ablehnung eines Durchleitungsantrages 
erschwert, indem als berechtigte Weigerung nur noch die Berücksichtigung der. 
"Versorgungsbedingungen für die Abnehmer des zur Durchleitung verpflichteten Unter­
nehmens" anerkannt werden (§103 Abs. 5. Satz 2 Nr. 4 GWB). Der Eigentümer einer
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Leitungsanlage kann einen Durchleitungsantrag somit nur noch dann ablehnen, wenn sich 
durch das Herausbrechen des entsprechenden Verbrauchers die Versorgungkosten der 
verbliebenen Kunden deutlich erhöhen würden. Zudem muß ein angemessenes Durchlei­
tungsentgelt festgelegt werden.

Ziel der Novellierung des Wettbewerbsrechtes ist somit die Vermeidung von zementier­
ten Versorgungsverhältnissen, indem den Verhandlungspartnern eine realistische Mög­
lichkeit zur Veränderung gegeben wird (Jmmenga/Mestmäcker 1992, S. 2442 ff). Die 
Position der B-Kommunen hat sich damit deutlich verbessert, da sie in weitaus kürzeren 
Intervallen als zuvor einen Wechsel des Versorgungsunternehmens androhen oder tat­
sächlich veranlassen können. An Stelle eines Vertrages mit einem anderen EVU ist auch 
die Eigengründung eines kommunalen Versorgungsunternehmens möglich.

Von der Änderung der Durchleitungsverpflichtung profitieren insbesondere kommunale 
EVU ohne eigene Kraftwerkskapazität sowie industrielle Sonderabnehmer, die bisher 
nicht direkt vom Verbundunternehmen, sondern via Regional- bzw. Lokalunternehmen 
versorgt wurden. Diese können jetzt mit einer größeren Erfolgswahrscheinlichkeit als 
bisher versuchen, das bestehende Leitungsnetz zum Energiebezug anzumieten. Die der­
zeitige Auslegung dieser veränderten Rechtsnorm scheint jedoch relativ restriktiv zu sein, 
wie die gerichtliche Ablehnung der durch das Bundeskartellamt erzwungenen Durchlei- 

8 tungsverpflichtung im Fall Wintershall - VNG zeigt.

3.3. SCHAFFUNG EINES EUROPÄISCHEN ELEKTRIZITÄTS- UND 
GASMARKTES

Geht man über die nationale Perspektive hinaus und betrachtet die derzeitige Struktur 
sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Elektrizitäts- und Gaswirtschaf­
ten in der EG, so sind nahezu so viele unterschiedliche Modelle wie Mitgliedsstaaten 
beobachtbar. Als Polarisationspunkte im Stromsektor läßt sich zum einen das zentrale, 
vertikal vollständig integrierte Versorgungsuntemehmen (Frankreich, Italien), zum ande­
ren eine in die drei Leistungsbereiche Erzeugung, Transport und Verteilung desin­
tegrierte Untemehmensstruktur (Großbritannien) identifizieren. Für die Gasversorgung 
ist dagegen eher für die BRD eine desintegrierte Versorgungsstruktur beobachtbar,

Wintershall möchte das bestehende Regionalnetz der VNG zat Durchleitung von Gas an die Pa­
pierfabrik Weißenborn im Sinne des § 103 Abs. 5 Satz 2 Nr. 4.GWB nutzen, um den Bau einer 
eigenen Stichleitung zu vermeiden. Das Bundeskartellamt hat in einer jetzt widerrufenen Verfü­
gung der VNG untersagt, diese Durchleitung zu verweigern.
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während in Großbritannien ein vertikal vollständig integrierter Monopolist {British Gas) 
existiert. Ideologische Überzeugungen, unterschiedliche Rohstoffausstattungen sowie 
historische Zufälle hatten zur Folge, daß die jeweiligen nationalen Ordnungssysteme in 
der Vergangenheit keine oder eine nur geringe Harmonisierungstendenzen aufwiesen.

Tatsächlich ist als Konsequenz dieser Abschottung der Stromaustausch über die Län­
dergrenzen hinweg bis heute nahezu bedeutungslos geblieben ist. Abgesehen von 
Luxemburg, das nahezu vollständig von Stromimporten abhängig ist, können für Däne­
mark und Italien mit einem Netto-Importanteil von 20% bzw. 15% noch die stärksten 
internationalen Verflechtungen festgestellt werden. Der Austauschsaldo der Bundes­
republik Deutschland ist im langjährigen Durchschnitt nahezu ausgeglichen, wobei Im­
port und Export jeweils etwa 5% der nationalen Stromproduktion ausmachen. Diese 
Werte stehen in deutlichem Kontrast zur Auslandsabhängigkeit anderer Sektoren, die 
sich in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung mit einem Exportaußenbeitrag von 
knapp 40%, bzw. einem Importaußenbeitrag von über 30% herauskristallisiert. Die 
geringe internationale Handelsaktivität im Elektrizitätssektor steht jedoch insbesondere in 
Widerspruch zu den großen Strompreisunterschieden, die sich bei freiem Güteraustausch 
verringern würden. Statt einer Konvergenz der Preise sind statt dessen national isolierte 
Entwicklungen festzustellen, wobei sich die Disparitäten in den achtziger Jahren eher 
noch ausgeweitet haben (Gröner 1989, S. 65 ff).

Im Weißbuch der Europäischen Kommission über die Vollendung des Binnenmarktes 
sind spezielle Ausführungen zum Energiesektor nicht enthalten. Lediglich indirekt ist ins­
besondere die Harmonisierung technischer Normen sowie die Vorschrift zur EG-weiten 
Auftragsausschreibung relevant (Kommission der Europäischen Gemeinschaften 1985, 
S. 27). In einem Arbeitsdokument wurde dann im Jahr 1988 die Energieversorgung 
explizit aufgegriffen, und dort ist die Verwirklichung eines integrierten Energiebinnen­
marktes als Ziel grundsätzlich bestätigt worden. Jedoch wurden "Sachzwänge” insbeson­
dere in Gestalt der stark unterschiedlichen Ausgangspositionen erkannt, deren Harmoni­
sierung eine Übergangszeit benötigt (Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
1988, S. 8).

Verabschiedet hat der Rat der Europäischen Gemeinschaften bisher die Transitrichtlinien 
für Erdgas und Elektrizität, die inzwischen in Kraft sind. Zentraler Inhalt beider

9 Zu einem Überblick über bestehende Organisationssysteme zur Stromversorgung in der EG vgl. 
Eiß/Lukes/Pick/Schulz 1990, S. 11 ff. Das System der Gaswirtschaften ist in Weizsäcker/Schulz/ 
Schneider/Schmitt 1990, S. 17 ff. übersichtlich dargestellt
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Richtlinien ist die Beseitigung von Hindernissen, die den Transit über ein Hochspan- 
nungs- bzw. Hochdrucknetz behindern. Betroffen sind die Betreiber großer Netze, also 
in Deutschland die Verbund- bzw. Femgasuntemehmen, die zukünftig ihre Transport­
leitungen den anderen Betreibern großer Netze gegen Entgelt zur Verfügung stellen 
müssen. Damit die Vorschrift zum Tragen kommt, muß dabei jedoch zumindest eine 
innergemeinschaftliche Grenze überschritten werden.

Diese Richtlinie geht somit über das Organisationsprinzip des existierenden europäischen 
Verbundnetzes hinaus, das bisher im Rahmen freiwilliger Vereinbarungen nur einen 
effizienten Spitzenlastausgleich bei einer gleichzeitigen Erhöhung der Versorgungs­
sicherheit leistete.10 Zukünftig sollen vielmehr der belgische und der spanische Betreiber 
des Hochspannungsnetzes Lieferverträge ab schließen können, ohne daß die französische 
EdF  dies durch zu hohe Gebühren oder aufgrund einer grundsätzlichen Ablehnung ver­
hindern kann.

Zu unterscheiden ist der angesprochene Transit von Energie von einer Durchleitungs­
verpflichtung, bei der die großen Netze direkt den industriellen Endverbrauchern bzw. 
lokalen Endverteilern zur Verfügung gestellt werden muß. Dieser weitergehende Vor­
schlag würde zwar die grundsätzliche Beibehaltung der geschlossenen Versorgungs­
gebiete, jedoch gleichzeitig die Verpflichtung zur Netzvermietung an diejenigen End­
verbraucher im eigenen Versorgungsgebiet bedeuten, die Strom oder Gas "extern" 
beziehen wollen. Einem solchen Modell als Endstufe des europäischen Energiebinnen­
marktes steht die vollständige Auflösung der vertikalen Integration durch die Gründung 
reiner Netzbetreiber (common carrier) gegenüber. Der oder die common carrier verpach­
ten ihr Leitungsnetz gegen Entgelt an alle Endnachfrager, also Industriebetriebe und 
lokale Endverteiler, die dann im Prinzip mit allen Kraftwerksbetreibern bzw. Erdgaspro- 
duzenten/-importeuren über Energiebezug verhandeln können.

Ökonomischer Hintergrund dieser sehr weitgehenden Vorschläge ist die Annahme, daß 
ein natürliches Monopol nur beim Ferntransport sowie bei der lokalen Endverteilung 
vorliegt, so daß hier die Vermeidung von Doppelinvestitionen bei gleichzeitiger Regulie­
rung des Monopolisten sinnvoll ist. Die Stromerzeugung könnte dagegen auf einer prin­
zipiell wettbewerblicher Organisationsbasis beruhen. Diesen Gestaltungsvorschlägen 
steht jedoch zum einen die Frage nach der Versorgungssicherheit, zum anderen die stark

Zu einem Überblick über Geschichte, Struktur und Funktionsweise des europäischen Verbund­
netzes vgl. Lichtenberg 1988.
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ungleichen Standortbedingungen für Kraftwerke in den einzelnen Mitgliedsstaaten im 
Wege.11

Als Konsequenz der bereits verabschiedeten Transitrichtlinie steht zu erwarten, daß die 
Verbunduntemehmen bei jeder Investition in den Kraftwerkspark intensiv über die 
Alternative "Fremdbezug" nachdenken werden. Bisher war die Möglichkeit zum Einkauf 
von Elektrizität auf die direkt benachbarten Netze eingeschränkt, während sich der 
potentielle Lieferantenkreis jetzt erhöht. Der Verzicht auf eigene Kraftwerkskapazitäten 
könnte gerade wegen der stark unterschiedlichen Rahmenbedingungen in Europa sehr 
attraktiv sein. Insbesondere in Deutschland ist im Augenblick davon auszugehen, daß 
eine Erzeugung von Grundlaststrom auf der Basis von Kemkraft und Braunkohle nicht 
mehr attraktiv ist.

Andererseits bleibt das Prinzip geschlossener Versorgungsgebiete jedoch prinzipiell wei­
terhin bestehen, so daß die Verbundunternehmen die Versorgungssicherheit im Demar­
kationsgebiet gewährleisten müssen. Wenn ein Vertrag über Fremdbezug abgeschlossen 
wird, dann muß bereits lange Zeit vor dem Vertragsende absehbar sein, ob eine Verlän­
gerung oder eine Lieferung durch andere Kraftwerksbetreiber möglich ist. Ansonsten ist 
der dann notwendige Neubau von Kraftwerken zeitlich nicht mehr möglich, was - unab­
hängig von der Schuldfrage - zur Beauftragung anderer Unternehmen mit der Versor­
gungspflicht (§ 8 ENWG) bei gleichzeitiger Enteignung (§ 9 ENWG) fuhren kann.

Inwieweit die weitergehenden Modelle "Durchleitungsverpflichtung" bzw. "common 
carrier" durchgesetzt werden, ist im Augenblick nicht abzusehen. Aber bereits die Tran­
sitrichtlinie macht deutlich, daß es das Ziel der EG-Kommission ist, einen möglichst 
intensiven Wettbewerb auf der Erzeugerebene zu initiieren. Der Unterschied zu den 
GWB-Novellen liegt darin, daß der Änderungsdruck nicht von den Endverbrauchern, 
sondern von den Verbundunternehmen selbst ausgehen soll: Im Rahmen der Kosten- 
minierung ist es für manche Unternehmen durchaus interessant, sich auf den Funktions­
bereich "Transport” zurückzuziehen.

Eiß/Lukes/Pick/Schulz 1990 stellen die unterschiedlichen Integrationsmodelle im Elektrizitäts­
bereich und potentielle Auswirkungen für die Mitgliedsländer dar. Eine parallele Studie für die 
Gasversorgung wurde von U7eizsäcker/Schulz/Schneider/Schmitt 1990 erstellt.
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4. KOMMUNALISIERUNG DER ENERGIEVERSORGUNG: 
A RGUMENTE, REALISIERUNGSMÖGLICHKEITEN 
UND ÖKONOMISCHE KONSEQUENZEN

In den letzten Jahren wurde als eine weitere Alternative zur jetzigen Struktur der Ver­
sorgungswirtschaft die verstärkte Kommunalisierung der Energieversorgung diskutiert. 
Konkretisiert ist hier jedoch weniger die Endverteilung leitungsgebundener Energie 
durch kommunale Unternehmen gemeint, da diese Form wirtschaftlicher Betätigung 
häufig schon jetzt durch Stadtwerke durchgefiihrt wird. Vielmehr fordern die Gemein­
den, teilweise durch Parteien unterstützt, eine Dezentralisierung der Energieversorgung, 
dabei speziell eine Ausweitung der Geschäftsaktivitäten in den Stromerzeugungsbereich 
hinein. Folgende oder ähnliche Argumente werden dabei häufig zur Begründung 
herangezogen, wobei die ersten beiden Punkte eine prinzipielle Rechtfertigung der 
energiewirtschaftlichen Aktivität von Kommunen - und damit auch für deren 
Intensivierung - darstellen:

• Die Energieversorgung zähle zur Daseinsvorsorge und müsse daher im Rahmen des 
Selbstverwaltungsrechts direkt von den betroffenen Bürgern - via kommunales Un­
ternehmen - gestaltet werden. Dies sei gerade in der jetzigen Zeit sehr bedeutend, da 
die Schaffung eines Europäischen Binnenmarktes den Verlust bisher nationaler Ent- . 
Scheidungskompetenz zur Folge habe, der durch eine Stärkung örtlicher Mitbestim­
mungsrechte ausgeglichen werden müsse (vgl. z. B. Püttner 1990; Rommel 1992; 
Weigt 1991; Zimmermann 1991, S. 98 ff.).

• Die mißbräuchliche Ausnutzung einer privaten Monopolstellung könne am wirkungs­
vollsten verhindert werden, indem die entsprechenden Leistungen statt dessen direkt 
durch öffentlich beherrschte Unternehmen erstellt würden. Eine Expansion kommu­
naler EVU in den Stromerzeugungsbereich ist unter diesem Blickwinkel nur konse­
quent, da dann eine völlige Unabhängigkeit von der Geschäftspolitik privater Groß­
unternehmen erreicht würde (vgl. z. B. Gröner 1975, S. 157 ff; Münch u.a. 1991, 
S. 28 ff.).

• Die weitere Verminderung der energetischen Umwandlungsverluste verlange die 
Erstellung örtlicher Versorgungskonzepte, in denen der Kraft-Wärme-Technologie 
eine hohe Bedeutung zugemessen wird. Für die Umsetzung dieser örtlichen Versor­
gungskonzepte seien kommunale EVU aufgrund ihrer lokalen Nähe zu den Verbrau­
chern, ihrer Aktivitäten im Fernwärmebereich, sowie der direkten Kontrollmöglich-



- 17-

keiten durch die Gemeinde geradezu prädestiniert. (BT Drucksache 1990; Hennicke 
1986, S. 73 ^M eixner  1986, S. 56).

Die Überzeugungskraft dieser Argumente erscheint jedoch aus verschiedenen Gründen 
gering. So stellt sich bezüglich der Daseinsvorsorge zum einen die Frage, ob dann kon­
sequenterweise nicht auch die Nahrungsmittelversorgung oder die Herstellung von 
Bekleidung durch Kommunalunternehmen durchgefuhrt werden müßte. Zum anderen 
bleibt zu klären, mit welcher Motivation dieselbe Tätigkeit in manchen Kommunen als 
elementare Daseinsvorsorge, in anderen Gemeinden dagegen als gewöhnliche Geschäfts­
tätigkeit betrachtet wird, die von nicht-kommunalen Unternehmen ausgeübt werden 
kann.

Auch der Hinweis auf die Vorteile der Kraft-Wärme-Kopplung vermag nicht zu über­
zeugen, da entsprechende Kraftwerke auch von privaten Betreibern errichtet werden 
können - sofern die Kommunen entsprechende Lizenzen zur Fernwärmeversorgung oder 
Abnahmegarantien durch die eigenen Stadtwerke erteilen. Zudem sind die Vorteile der 
Kuppelproduktion von Haushaltswärme und Elektrizität weitaus geringer als theoretisch 
denkbar, da die Fernwärmenachfrage der Haushalte - und damit der Effizienzgewinn - 
über rund eine Jahreshälfte nahe bei Null liegt. Unter diesem Blickwinkel sind die verbes­
serten Stromverkaufsmöglichkeiten aus Industriekraftwerken, die einen stetigen Bedarf 
an Prozeßwärme befriedigen, wesentlich positiver zu beurteilen.

Es verbleibt dann noch das zweite Argument, das jedoch durch die aktuellen Reformen 
weiter an Bedeutung verliert. Es liegt ja gerade im Ziel der GWB-Novellen und in den 
EG-Vorstellungen, einen Wechsel des Energielieferanten zu ermöglichen. Die Gründung 
staatlicher Unternehmen als Instrument zur Kontrolle privater Monopole besaß lediglich 
in der Anfangszeit kommunaler Elektrizitätsversorgung große Überzeugungskraft, da 
weder eine Wettbewerbspolitik noch eine staatliche Regulierung existierte (Gröner 1975, 
S. 158 ff).

Unabhängig von der Stichhaltigkeit der genannten Punkte soll im folgenden analysiert 
werden, inwiefern der rechtliche Ordnungsrahmen - unter Berücksichtigung der aktuellen 
Neuordnungsbestrebungen - eine solche Kommunalisierung ermöglicht. Anschließend 
werden die ökonomischen Konsequenzen einer dezentralen Energieversorgung unter den 
neuen Ordnungsbedingungen skizziert.

Grundsätzlich ist bei der Entfaltung wirtschaftlicher Aktivität durch die Kommunen zu 
berücksichtigen, daß eine Gründung eigener Unternehmen in rechtlicher Hinsicht nicht 
beliebig möglich ist. Es existiert vielmehr ein ordnungspolitischer Rahmen, der in den
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jeweiligen Gemeindeordnungen festgelegt ist. Diese länderspezifischen 
Gemeindeordnungen wurden aus der "Deutschen Gemeindeordnung" von 1935 
fortentwickelt, die wiederum als Konsequenz einer starken Expansion kommunaler 
Unternehmen gerade auch im Elektrizitätsbereich entstand (vgl. Gröner 1975, S. 76 ff). 
In der Deutschen Gemeindeordnung wurde die Errichtung, Übernahme oder Erweiterung 
eigener Unternehmen daher an die Bedingungen geknüpft, daß "a) der öffentliche Zweck 
das Unternehmen rechtfertigt, b) das Unternehmen nach Art und Umfang in einem 
angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum 
voraussichtlichen Bedarf steht, c) der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch 
einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann." Diese grundsätzliche 
Beschränkungen sind mehr oder weniger unverändert in die jeweiligen 
Gemeindeordnungen der Bundesrepublik Deutschland übernommen worden, wobei in 
Hessen und Baden-Württemberg auf das dritte Kriterium verzichtet wurde. Für das 
Gebiet der neuen Bundesländer existiert in der Kommunalverfassung die etwas unklare 
Bedingung, daß entsprechende wirtschaftliche Aufgaben "nicht von Dritten erfüllt wer­
den" (§ 57 I der Kommunalverfassung in der DDR).

Materiell konzentriert sich jedoch die Frage, ob ein kommunales Energieversorgungs­
unternehmen gegründet werden kann, zumindest für große Kommunen auf die Frage 
nach dem öffentlichen Zweck/ Dieser wird für die Energieversorgung offensichtlich als 
gegeben angenommen, was die Erweiterung einer Vielzahl von Stadtwerken bis in die 
jüngste Vergangenheit hinein beweist. Da öffentliche Energieversorger bereits jetzt - 
zumindest in geringem Umfang - auch eigene Stromerzeugungsanlagen betreiben und 
neu errichten, ist ein grundsätzliches Verbot für eine drastische Expansion auf der Kraft­
werksebene nicht absehbar.

Allenfalls kurzfristig kann die Fachaufsicht den A-Gemeinden entsprechende Investitio­
nen mit der Begründung untersagen, daß die existierenden Anlagen ausreichend sind und 
durch die Neuinvestition das Ziel der Preiswürdigkeit verletzt wird (§4 ENWG). Den B- 
Gemeinden kann der Antrag auf Gründung eines eigenen EVU mit dem Hinweis verwei­
gert werden, daß die Herauslösung eines wichtigen Verbrauchsschwerpunktes beste­
hende EVU nachhaltig schwächt (§5 ENWG). Ferner kann in Bayern dann die Gründung 
oder Erweiterung kommunaler Unternehmen untersagt werden, wenn eine "wesentliche

Hierbei ist zu beachten, daß sich der öffentliche Zweck allein auf die "Errichtung, Übernahme 
und Erweiterung wirtschaftlicher Unternehmen" bezieht. Eine Änderung der bisherigen Rechts­
interpretation hätte somit keine direkten Konsequenzen bezüglich des bestehenden Niveaus an 
kommunaler Unternehmensaktivität (Püttner 1967, S. 40 f.)
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Schädigung ... [oder] Aufsaugung selbständiger Betriebe” bewirkt wird (Art. 89 II der 
bayerischen Gemeindeordnung).

Die genannten Untersagungsgründe können jedoch längerfristig nicht verhindern, daß 
entsprechende Aktivitäten von den Gemeinden vorgenommen werden. Die Frage, wes­
halb sich die Kommunen dann in der Vergangenheit weitgehend auf den Verteilungs­
bereich konzentrierten, kann durch spezifische Regelungen im bisherigen Ordnungs­
system erklärt werden:

• Der Abschluß eines Demarkationsvertrages zwischen einer A-Gemeinde und einem 
Regional- bzw. Verbunduntemehmen war vor der Verabschiedung der 4. GWB- 
Novelle gleichbedeutend mit einer sehr langfristigen Bindung über viele Jahrzehnte. 
In diesen Verträgen ist die entsprechende Lieferbeziehung jedoch fixiert und ermög­
licht den A-Gemeinden nur kleinere - häufig von der historischen Ausgangssituation 
abhängige - Produktionskapazitäten.

• Aufgrund der Effizienzvorteile größerer Kraftwerkseinheiten bei gleichzeitig immer 
geringeren Netzverlusten wurden an die Errichtung kleiner Stromerzeugungsanlagen 
strengere Genehmigungsanforderungen gestellt (300-Megawatt-Erlaß). Gleichzeitig 
zielte die Primärenergiepolitik darauf ab, durch ein Verbot von Öl- und Gaskraftwer­
ken den Anteil von Kernkraft und von Kohle in der Stromerzeugung zu erhöhen. 
Beide Maßnahmen erschwerten die Eigenproduktion von Energie durch die Gemein­
den, da nur wenige Gemeinden Kraftwerkskapazitäten in dieser Größenordnung 
sinnvoll betreiben können.

• Die fiskalischen Interessen der Kommunen wurden durch die Konzessionsabgaben 
sowie den entstandenen Gewinnen im reinen Verteilungsgeschäft ausreichend befrie­
digt. Ferner existieren eine Vielzahl von Möglichkeiten, durch eine unscharfe Zuord­
nung der einzelnen Kostenstellen im städtischen Querverbund weitere interne Sub­
ventionszahlungen zu erzeugen (Deregulierungskommission 1991, S. 55 f.). Das in 
den letzten Jahrzehnten beobachtete Wachstum des Marktes für leitungsgebundene 
Energie führte daher zu deutlichen Einnahmesteigerungen, die eigene 
Expansionsbestrebungen in neue Geschäftsfelder (Stromerzeugung) weniger 
dringlich erschienen ließen.

Die Aufhebung des 300-Megawatt-Erlaßes, die stark angestiegenen Genehmigungs- und 
Prozeßdauern bei der Errichtung neuer Großanlagen, sowie die 4. GWB-Novelle fuhren 
zu bedeutenden Erleichterungen beim Bau kommunaler Kraftwerkskapazitäten. Damit 
haben sich die formalen Möglichkeiten einer Kommunalisierung der Energieversorgung
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in den letzten Jahren deutlich verbessert. Zudem flachen sich die Wachstumsraten im 
Energieverbrauch der Haushalte ab (vgl. Abb. 2), so daß zukünftig auch das fiskalische 
Interesse an einer qualitativen Expansion der eigenen Geschäftsaktivitäten stärker sein 
dürfte.

Abb. 2: Jahresdurchschnittliches Nachfragewachstum der
westdeutschen Haushalte nach leitungsgebundenen 
Energieträgern.

Quelle: Vereinigung Industrielle Kraßwirtschaft 1991;
eigene Berechnungen.

Die ökonomischen Konsequenzen einer kommunalisierten Energieversorgung verlaufen 
jedoch konträr zu denjenigen, die in den GWB-Novellen, der EG-Transitrichtlinie, sowie 
dem angestrebten common carrier-System angestrebt werden. Die Gemeinden würden 
ihre verbesserte Verhandlungsposition gegenüber den Erzeugungsunternehmen nicht zur 
Erzielung günstigerer Einkaufspreise nutzen, sondern vielmehr zur Eigenerstellung von 
Elektrizität. Diese Situation erscheint aus mehreren Gründen als ein ökonomischer Rück­
schritt gegenüber der Ausgangskonstellation:

• Die Gemeinden nehmen im Energiesektor hoheitliche Aufgaben wahr, die sich fak­
tisch aufgrund der Wegehoheit sowie explizit aufgrund der zugeordneten Rolle bei 
der Gestaltung des Niedrigwärmemarktes ergeben. Die Rolle eines im Sinne der 
Nachfrager handelnden Interventionsorgans wird jedoch fragwürdig, wenn gleichzei­
tig eigene fiskalische Interessen in Form des gemeindlichen Stadtwerkes existieren. 
Die weitere Expansion kommunaler Geschäftsaktivitäten erhöht dann den Spielraum 
zur Erzielung von Gewinnen, die aus einer - teilweise auch gegenüber der Substitu-
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tionskonkurrenz - völlig unangreifbaren Monopolstellung resultieren. Gleichzeitig 
verschlechtern sich die Möglichkeiten der Preisaufsicht oder des Kartellamtes, ein 
regulierendes Gegengewicht zu bilden, da die Kostenstruktur im Rahmen des Ver­
bundbetriebes weiter verschleiert werden kann.

• Jeder Schutz vor Wettbewerb impliziert dynamische Ineffizienzen, da die Funktions­
fähigkeit des marktwirtschaftlichen Selektionsmechanismus eingeschränkt wird. Im 
Beispiel der Kommunalunternehmen ist diese grundsätzliche Entwicklung verstärkt 
zu erwarten, weil aufgrund des Wegerechts und der Eigentumsverhältnisse de facto 
eine Bestandsgarantie existiert. Gleichzeitig unterstützt das Preisgenehmigungs­
verhalten der Fachaufsicht eine solche Entwicklung, da durch die Koppelung der 
Tarife an die Kosten effizienzbedingte Gewinne verhindert werden. Ein potentielles 
Gegengewicht existiert lediglich in Form einer Mißbrauchsaufsicht der Kartellbehör­
de, die sich in der Vergangenheit jedoch als wenig durchsetzungskräftig erwies.

• Schließlich sei darauf hingewiesen, daß eine dezentrale Kraftwerksstruktur eine im 
Vergleich zur augenblicklichen Situation veränderte Primärenergiestruktur impliziert. 
Insbesondere die bisherigen Grundlastbrennstoffe Braunkohle und Uran würden in 
kommunalen Unternehmen aufgrund der besonderen Standortanforderungen, der 
hohen mindestoptimalen Betriebsgröße, sowie der überdurchschnittlichen Saison­
abhängigkeit haushaltlicher Energienachfrage an Bedeutung verlieren. Da die lang­
fristigen Grenzkosten dieser Energieträger jedoch am geringsten sind, gleichzeitig 
eine hohe Unabhängigkeit von politischen Störungen im Weltenergiemarkt gegeben 
ist, kristallisiert sich hier ein deutlicher Konflikt zum allgemeinen Zielkatalog der 
Energiepolitik heraus.

Es kann angeführt werden, daß die ersten beiden Argumente bereits für die Gegenwart 
genannt werden können und sich somit keine weitere Verschlechterung ergebe. Es muß 
jedoch berücksichtigt werden, daß sich die absolute Bruttowertschöpfung der lokalen 
Stromverteilungsuntemehmen durch die Errichtung eigener Kraftwerke in etwa verdop- 
peln dürfte. Das betroffene ökonomische Spektrum weitet sich demnach drastisch aus. 
Zudem darf korrekterweise nicht die Ausgangssituation als Referenzmaßstab herangezo­
gen werden, sondern es müssen vielmehr die angestrebten Veränderungen der Wett­
bewerbsintensität in diesem Vergleich berücksichtigt werden.

13 Diese grobe Abschätzung ergibt sich aus einem Vergleich der Investitionen in Erzeugungsanla­
gen mit denjenigen in Fortleitungs- und Verteilungsanlagen {Vereinigung Industrielle Kraßwirt- 
schaß 1991).
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5. FAZIT

Im Wirtschaftssektor der leitungsgebundenen Energieversorgung wurde durch die Ver­
abschiedung der 4. sowie der 5. GWB-Novelle die Voraussetzung dafür geschaffen, daß 
die Abhängigkeit der Großabnehmer von Strom und Gas an ein bestimmtes Verbund- 
bzw. Ferngasuntemehmen gelockert wird. Die in Kraft getretenen Transitrichtlinien der 
EG unterstützen gleichzeitig den internationalen Austausch dieser Energieträger und 
flexibilisieren die Standortwahl im Kraftwerksbereich. Weiterführende Überlegungen der 
EG-Kommission gehen dann über die bisherigen Novellen des Wettbewerbsrechts noch 
deutlich hinaus und sehen die Einführung eines common carriage-Systems vor.

Innerhalb der gegenwärtigen Struktur der Versorgungswirtschaft zählen die gemeind­
lichen EVU zu den bedeutendsten Großabnehmern von Strom und Gas, da deren Tätig­
keitsgebiet dann insbesondere in der Weiterverteilung von Energie an die privaten Haus­
halte liegt. Damit profitieren diese EVU in zumindest demselben Ausmaß wie industrielle 
Großabnehmer von der höheren Wettbewerbsintensität auf der Verbund- bzw. Fern­
gasebene, was sich in entsprechenden Preisvorteilen für die Haushalte niederschlagen 
sollte.

Das diskutierte Alternativszenario einer Kommunalisierung der Energieversorgung igno­
riert jedoch diese Vorteile und sieht statt dessen die Möglichkeit vor, daß die städtischen 
Verteileruntemehmen eigene Stromerzeugungsanlagen errichten. Die rechtlichen 
Möglichkeiten für eine solche vertikale Expansion haben sich nicht zuletzt aufgrund der 
4. GWB-Novelle deutlich verbessert, da die maximale Laufzeit von Demarkations- und 
Konzessionsverträgen auf 20 Jahre befristet wurde. Aber auch die Änderung der 
fachaufsichtlichen Praxis bezüglich der Mindest-Kraftwerkskapazität sowie die unklare 
Primärenergiepolitik kommt den Kommunen entgegen, da die Errichtung kleinerer 
Kraftwerkseinheiten erleichtert wird.

Die Bewertung einer kommunalisierten Energieversorgung muß aus ökonomischer Sicht 
jedoch negativ ausfallen. Anstelle einer stärkeren Trennung der Leistungsbereiche 
Erzeugung und Transport, die im common carriage-System explizit vorgesehen und 
durch die bereits verabschiedeten Reformen indirekt angestrebt wird, würden statt dessen 
integrierte Endverteilungsunternehmen geschaffen. Aufgrund des Wegerechts ist die 
Monopolstellung dieser Unternehmen auch langfristig absolut unangreifbar, was einen 
deutlichen Rückschritt gegenüber der jetzigen Situation bedeutet. Das Bewußtsein dieser 
Bestandsgarantie läßt die Entstehung gravierender Effizienznachteile, der Multi-Produkt-
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Charakter kommunaler EVU gleichzeitig eine erschwerte Regulierungsaufsicht erwarten. 
Die Nachfrager von Energie haben mit einer ungünstigeren Preisentwicklung zu rechnen, 
die allein aus dieser Marktkonstellation resultiert. Die Vorteile, auf die sich Befürworter 
dieses Szenarios berufen, können dagegen auch bei einer nicht-integrierten Struktur 
erreicht werden.

Insgesamt bleibt somit festzustellen, daß sich aufgrund der aktuellen Änderung der ener­
gierechtlichen Rahmenbedingungen eine Marktstruktur herausbilden könnte, die beste­
hende Strompreisdisparitäten auf nationaler und internationaler Ebene eher vergrößert als 
verkleinert. Die Zielsetzung der GWB-Novellen sowie der EG-Kommission würde durch 
eine kommunalisierte Energieversorgung somit nicht erreicht, sondern in das Gegenteil 
verkehrt. Als ökonomische Konsequenz sollte rechtzeitig über eine inhaltliche Beschrän­
kung der gemeindlichen Wegehoheit nachgedacht werden, da eine Zerschlagung einmal 
gefestigter Machtpositionen ungleich schwieriger erscheint.
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